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b) überörtliche Zusammenschlüsse von gemeinnüt
zigen Wohnungsbaugenossenschaften innerhalb 
eines Kreisgebietes oder Zweckverbandes von 
Gemeinden vorgenommen werden,

c) Zusammenschlüsse von gemeinnützigen Woh
nungsbaugenossenschaften und Arbeiterwoh
nungsbaugenossenschaften innerhalb eines Kreis
gebietes oder Zweckverbandes von Gemeinden 
erfolgen.

Die vorgesehenen Veränderungen bedürfen nach 
ihrer Beschlußfassung durch die Mitgliederversamm
lung der Bestätigung des örtlichen Rates nach An
hören des Beirates für die sozialistischen Wohnungs
baugenossenschaften beim Rat des Kreises. Die Bi
lanzen sind durch den Prüfungsverband der Arbei
terwohnungsbaugenossenschaften zu bestätigen.“

(2) Der Abschnitt IV Buchst. В Ziff. 3 des Muster
statuts für gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaf
ten in der Fassung der Vierten Durchführungsbestim
mung vom 8. Dezember 1967 zur Verordnung über die 
Umbildung gemeinnütziger und sonstiger Wohnungs
baugenossenschaften (GBl. II 1968 S. 49) wird wie folgt 
ergänzt:

„Bei Austritt eines Mitgliedes aus der GWG wegen 
Nichtbereitstellung einer Wohnung innerhalb von

3 Jahren ist in jedem Falle die Rückzahlung vorzu
nehmen.“

(3) Der Abschnitt ‘IV Buchst. В Ziff. 4 des Muster
statuts für gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaf
ten wird, wie folgt ergänzt:

„Bei Wohnungstausch eines Mitgliedes mit einem 
Bürger, der bisher nicht Mitglied einer GWG war, 
ist die GWG nicht berechtigt, von dem in die GWG- 
Wohnung einziehenden Tauschpartner die Arbeits
leistungen erneut zu fordern.“

§3

Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft.

Berlin den 9. März 1971

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

N e u m a n n  
Erster Stellvertreter des Vorsitzenden

Der Vorsitzende
der Staatlichen Der Minister

Plankommission der Finanzen
I. V.: K l o p f e r  B ö h m

Staatssekretär
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